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Weserstars Bremen e.V. 

Vereinsregister Bremen Nr. 4407 

Weserstars Bremen e.V.
Postfach 15 01 43 

28091 Bremen 

Telefon 0421-611551 

Telefax 0421-6161556 

E-Mail info@weserstars.de

www.westerstars.de

Beitrittserklärung 

Hiermit trete ich / treten wir in den Weserstars Bremen e.V. ein. Mit dem Beitritt werden die Satzung, die 

Beschlüsse und die Geschäfts- und Vereinsordnung in der derzeit gültigen Fassung anerkannt. Die Satzung 

sowie die Geschäfts- und Vereinsordnung kann in der Geschäftsstelle oder auf unserer Homepage 

eingesehen werden. Bei Minderjährigen ist zusätzlich der gesetzliche Vertreter anzugeben, sowie von diesem 

zu unterschreiben. Bei gewünschter Familienmitgliedschaft sind auf der Folgeseite alle Familienmitglieder 

aufzuführen. Volljährige Familienmitglieder haben die Angaben zusätzlich mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen. 

Mit dem Beitritt wird der Speicherung von persönlichen Daten zu Vereinszwecken sowie der Veröffentlichung 

von persönlichen Fotos in Vereinsmedien ausdrücklich zugestimmt. Insbesondere verpflichtet sich das 

Mitglied oder der/die Vertreter/in, die unter Hinweise zur Mitgliedschaft aufgeführten Bedingungen 

einzuhalten (Seite 3 und 4 dieser Beitrittserklärung). 

Beitritt als: Mitgliedsbeitrag zu entrichten im Monat  /  im Quartal: 

Aktives Mitglied Aufnahmegebühr 20,00 EUR Jugendliche bis 18 Jahre 25,50   / 76,50 EUR 

Passives Mitglied Aufnahmegebühr   5,00 EUR Erwachsene 31,50   / 94,50 EUR 

Familienmitglied Aufnahmegebühr 35,00 EUR Erwachsene mit Handicap 21,00   / 63,00 EUR 

Jugendliche bis 18 J. mit Handicap 17,50   / 52,50 EUR 

   Familienmitgliedschaft 51,00   / 153,00 EUR 

   Passiv 8,00   / 24,00 EUR 

 

Name / Vorname: 

Straße / Hausnummer: PLZ / Wohnort: 

Geburtsdatum: Geburtsort: Staatsangehörigkeit: 

Telefon: Mobil: E-Mail:

Name / Vorname 
Erziehungsberechtigte/r: 

Datum: 
Unterschrift Mitglied, bei Minderjährigen 

Erziehungsberechtigte/r: 

Hinweis: 

Bei Vollendung des 18. Lebensjahres wird im 

folgenden Quartal der jeweilige Beitrag für 

Erwachsene fällig. 
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Familienmitglied 2 

Familienmitglied 3 

Familienmitglied 4 

Familienmitglied 5 

Name / Vorname: 

Straße / Hausnummer: PLZ / Wohnort: 

Geburtsdatum: Geburtsort: Staatsangehörigkeit: 

Telefon: Mobil: E-Mail:

Name / Vorname 
Erziehungsberechtigte/r: 

Datum: 
Unterschrift Mitglied, bei Minderjährigen 

Erziehungsberechtigte/r: 

Name / Vorname: 

Straße / Hausnummer: PLZ / Wohnort: 

Geburtsdatum: Geburtsort: Staatsangehörigkeit: 

Telefon: Mobil: E-Mail:

Name / Vorname 
Erziehungsberechtigte/r: 

Datum: 
Unterschrift Mitglied, bei Minderjährigen 

Erziehungsberechtigte/r: 

Name / Vorname: 

Straße / Hausnummer: PLZ / Wohnort: 

Geburtsdatum: Geburtsort: Staatsangehörigkeit: 

Telefon: Mobil: E-Mail:

Name / Vorname 
Erziehungsberechtigte/r: 

Datum: 
Unterschrift Mitglied, bei Minderjährigen 

Erziehungsberechtigte/r: 

Name / Vorname: 

Straße / Hausnummer: PLZ / Wohnort: 

Geburtsdatum: Geburtsort: Staatsangehörigkeit: 

Telefon: Mobil: E-Mail:

Name / Vorname 
Erziehungsberechtigte/r: 

Datum: 
Unterschrift Mitglied, bei Minderjährigen 

Erziehungsberechtigte/r: 
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Hinweise zur Mitgliedschaft bei den Weserstars Bremen e.V. 
Anlage für das Mitglied zum Aufnahmeantrag 

Liebes Mitglied, 

mit Ihrer Unterschrift zur Mitgliedschaft bei den Weserstars Bremen e.V. haben Sie sich insbesondere zur 

Anerkennung der nachfolgenden zusammengefassten Bedingungen verpflichtet. Insbesondere weisen wir 

darauf hin, dass die Kündigungsfrist rechtsverbindlich ist und den Verein ermächtigt, die Beiträge bis zum 

30.06. zu erheben. Vom Mitglied bestimmte Kündigungstermine entfalten keine Wirkung. In Einzelfällen 

kann nach Vorstandsbeschluss vom Kündigungstermin 30.06. des Jahres abgewichen werden. 

Mit dem Beitritt wird der Speicherung von persönlichen Daten zu Vereinszwecken sowie der Veröffentlichung 

von persönlichen Fotos in Vereinsmedien sowie im Internet ausdrücklich zugestimmt. Die gesetzlichen 
Regelungen der DSGVO werden vom Verein eingehalten.

Aufnahmeantrag 

Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand 

gerichtet werden soll. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag auch 

von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur Zahlung der 

Mitgliedsbeiträge für den beschränkt Geschäftsfähigen. 

Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrages 

ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 

Beiträge 

Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren werden vierteljährlich zum 31.03, 30.06, 30.09 und 31.12. 

eines Jahres im Voraus fällig. Mit dem auf der letzten Seite angegebenen Lastschriftmandat zur 

Teilnahme am Bankeinzugsverfahren wird der Weserstars Bremen e.V. ermächtigt, alle 

satzungsgemäß beschlossenen Beiträge abzubuchen. Für ausreichende Kontodeckung zu den o. g. 

Terminen ist zu sorgen. Bei nicht eingelöster Lastschrift muss der Beitrag und die angefallenen 

Bankgebühren (5,00 EUR/Buchung) innerhalb von 10 Tagen nach Fälligkeit überwiesen werden. 

Wird die Ermächtigung zur Teilnahme am Bankeinzugsverfahren nicht erteilt, ist eine Mitgliedschaft 

nicht möglich. Der Widerruf des Lastschriftmandates wirkt wie eine ordentliche Kündigung und hat die 

Beendigung der Mitgliedschaft zur Folge (siehe auch Kündigung der Mitgliedschaft). Veränderungen der 

Anschrift und / oder der Bankverbindung sind dem Verein umgehend mitzuteilen. 

Ein Wechsel der aktiven Mitgliedschaft in eine passive Mitgliedschaft ist innerhalb einer Spielsaison nur 

nach Vorstandsentscheid und in begründeten Ausnahmefällen gegen eine Gebühr in Höhe von 25,00 € 
möglich. 

Mitgliedschaft Jugendliche und Familien  

Bei Vollendung des 18. Lebensjahres wird im folgenden Quartal der jeweilige Beitrag für Erwachsene fällig. 

Eine Familie besteht aus mindestens einem Erwachsenen mit mindestens einem erziehungsberechtigt, 

minderjährigen Kind oder aus zwei Ehepartnern ohne minderjährige Kinder, die dauerhaft im gleichen 

Haushalt gemeldet sind und dort gemeinsam leben. 

Zahlungsverzug 

Ist zu den Fälligkeitsterminen ein Zahlungseingang nicht zu verzeichnen, so gerät das Mitglied in 

Zahlungsverzug (§ 286 Abs. 2 Nummer 1 BGB). Der Weserstars Bremen e.V. ist berechtigt, vom Tage der 

Fälligkeit Verzugszinsen zu berechnen (§ 288 BGB). Im Falle der Beitreibung von Beiträgen sind die damit 

verbundenen Kosten vom Schuldner zu tragen. 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Verwaltungsrates von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es 

trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im 

Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der 2. Mahnung 2 

Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des 

Verwaltungsrates über die Streichung wird dem Mitglied mitgeteilt. 
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Kündigungsfrist 

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist zum 30.06. eines Jahres möglich und der Geschäftsstelle 

schriftlich bis zum 31.05. (Tag des Posteingangs) mitzuteilen. 

Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere bei Minderjährigen, ist die Austrittserklärung von dem 

gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. 

Wird innerhalb eines Jahres erneut die Mitgliedschaft beantragt, so wird generell eine erhöhte 

Aufnahmegebühr entsprechend der Vereinssatzung erhoben. Hiervon kann durch Vorstandsbeschluss 

abgewichen werden. 
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Gläubiger-Identifikationsnummer der Weserstars Bremen e.V.: 

DE79ZZZ00000764265 

SEPA-Lastschriftmandat 

 

 
 

Anschrift des Zahlungsempfängers: 

Weserstars Bremen e.V. 

Postfach 15 01 43 

28091 Bremen 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen die Weserstars Bremen e.V., Zahlungen von meinem / unserem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von den 

Weserstars Bremen e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

Unterschrift des Kontoinhabers /der Kontoinhaberin: 

Ort: 

Datum: 

Unterschrift: 

Hauptvereinsmitglied: Mitgliedsnummer: (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) 

Mandatsreferenz: (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) 

Anschrift des Kontoinhabers / der Kontoinhaberin: 

Name: 

Straße: 

Vorname: 

Postleitzahl: 

Ort: 

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen): 

BIC (8 oder 11 Stellen): 


